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Einzureichende Dokumente  
 

 Original Beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes (Tho. Ro. 1)  
 

 Kopie des ausländischen Reisepasses des Kindes (falls bereits vorhanden) 

 

 Kopien der Pässe der Eltern 
 
Das Original des Tho Ro 1 verbleibt immer bei den Eltern/Kindern. Das thailändische Aussenministerium 
(MFA) kann eine beglaubigte Kopie des Tho Ro 1 ausstellen und legalisieren. Dieses Dokument muss 
bei der Schweizer Botschaft eingereicht werden. 
Das Original der beglaubigten Kopie des Tho Ro 1 (beglaubigt vom MFA) wird an die zuständige 
Zivilstandsbehörde in der Schweiz geschickt und darf nicht älter als sechs Monate sein. Einfache 
Fotokopien der Geburtsurkunde werden nicht akzeptiert. Bei Bedarf können zusätzliche Dokumente 
verlangt werden. 
 
 

Übersetzung  
 
Dokumente in thailändischer Sprache müssen ins Deutsche, Französische, Italienische oder Englische 
übersetzt werden (eine Liste möglicher Übersetzungsbüros finden Sie auf der folgenden Website: 
https://www.eda.admin.ch/countries/thailand/en/home/services/translations.html 
 
 

Beglaubigung  
 
Alle thailändischen Dokumente und Bescheinigungen müssen vom thailändischen 
Aussenministerium legalisiert werden. Kopien von Pässen und Personalausweisen müssen nicht 
legalisiert werden. 
 
Die Kontaktdaten des thailändischen Außenministeriums und Informationen zum 
Legalisierungsverfahren finden Sie unter folgendem Link:  
https://www.mfa.go.th/en/publicservice/5d5bcc2615e39c306000a328?cate=5d5bcb4e15e39c306
00068d3  
 

Gebühren 

Die Eintragung der Geburt in das schweizerische Personenstandsregister ist kostenlos. 
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